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1. Zutrittsberechtigung 
 
Die Ökohof-Karte berechtigt den Zugang zum Agglo-
Ökohof in Brig-Glis während den offiziellen Öffnungs-
zeiten.  
 
 
2. Erwerb einer Ökohof-Karte durch Privatpersonen 
 
2.1 Wohnsitz in den Vertragsgemeinden  
(Brig-Glis, Naters, Lalden, Bitsch und Visp) 
 
Die Ökohof-Karte kann gegen eine einmalige Depot-
gebühr von Fr. 20.-- bei der Firma Schriber & Schmid 
GmbH in Brig-Glis bezogen werden. Es gilt nur eine Karte 
pro Haushalt.  
 
Der/die Käufer/in muss die Personalien/Firmenname 
angeben und sich mit den AGB einverstanden erklären.  
 
Er/sie bestätigt die Richtigkeit der Angaben und das 
Einverständnis mit den AGB durch die persönliche 
Anmeldung oder im Internet durch das Anklicken der 
AGBs.  
 
 
2.2 Wohnsitz ausserhalb der Vertragsgemeinden  
 
Die Ökohof-Karte kann gegen eine einmalige Depot-
gebühr von Fr. 20.-- bei der Firma Schriber & Schmid 
GmbH in Brig-Glis bezogen werden. Es gilt nur eine Karte 
pro Haushalt.  
 
Der/die Erwerber bezahlt zusätzlich eine jährliche Gebühr 
von Fr. 35.-- für die Benutzung des Ökohofes.  
 
Der/die Käufer/in muss die Personalien/Firmenname 
angeben und sich mit den AGB einverstanden erklären.  
 
Er/sie bestätigt die Richtigkeit der Angaben und das 
Einverständnis mit den AGB durch die persönliche 
Anmeldung oder im Internet durch das Anklicken der 
AGBs.  
 
 
 
 

 5. Rückgabe der Ökohof-Karte 
 
Die Ökohof-Karte kann während den Öffnungszeiten 
des Ökohofes jederzeit im Büro bei der Firma Schriber 
& Schmid zurückgegeben werden. Die Depotgebühr 
wird Ihnen zurückerstattet. 
 
 
6. Datenschutz und Umgang mit Daten 
 
Wir verpflichten uns, Ihre Daten sorgfältig zu behandeln 
und nicht ausserhalb der Vertragsgemeinden und der 
Firma Schriber & Schmid GmbH weiterzugegeben oder 
anderen Dritten zugänglich zu machen.  
Ausnahme: nachweislicher Missbrauch der Ökohof-
Karte. 
 
Sie sind damit einverstanden, dass wir Ihre 
Kundendaten für unsere Marketing-Zwecke speichern 
und bearbeiten dürfen. Dies kann auch die Bearbeitung 
von Nutzungsdaten für die bedarfsgerechte Gestaltung 
und Entwicklung unserer Dienste und Angebote 
beinhalten. 
 
 
7. Missbrauch der Ökohof-Karte 
 
Es ist untersagt, mit Ausnahme von beauftragten 
Kundengärtnern und Abwartsdiensten, die Ökohof-
Karte an unbefugte Dritte weiterzugeben. Ein 
Missbrauch wird strafrechtlich geahndet.  
 
 
8. Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen 
 
Die AGB gelten ab dem 1. März 2016. Sie ersetzten alle 
früheren Versionen der AGB.  
 
Die Vertragsgemeinden und die Firma Schriber & 
Schmid GmbH in Brig-Glis behalten sich das Recht vor, 
die Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Die 
jeweilige Neuversion wird rechtzeitig vor Inkrafttreten 
auf der Webseite Schriber & Schmid GmbH 
(www.schriber-schmid.ch) veröffentlicht.  
 
 



3. Berechtigung der Ökohof-Karten  
 
Die Karte berechtigt die Karten-Inhaber/innen den Zutritt 
zum Agglo-Ökohof während den offiziellen Öffnungs-
zeiten. 
 
Mit der Ökohof-Karte können die Einwohner aus den 
Vertragsgemeinden (mit Ausnahme der Gemeinde Visp) 
Grünmaterial kostenlos entsorgen. 
 
Kundengärtner und Abwartsdienste können mit der 
Ökohof-Karte ihres Auftraggebers aus den Vertrags-
gemeinden (mit Ausnahme der Gemeinde Visp)  
Grünmaterial ebenfalls kostenlos entsorgen. 
 
Für Berechtigte ausserhalb der Vertragsgemeinden wird 
das Grünmaterial nach Gewicht verrechnet. 
 
Die übrigen Materialien werden nach den geltenden 
Tarifen verrechnet. 
 
 
4. Verlust der Ökohof-Karte 
 
Bei einem Verlust der Karte ist der/die Inhaber/in 
verpflichtet, unverzüglich die Ökohof-Karte bei der Firma 
Schriber & Schmid GmbH in Brig-Glis sperren zu lassen.  
 
Auf Wunsch kann gegen eine erneute Depotgebühr von 
Fr. 20.-- eine neue Ökohof-Karte bei der Firma Schriber 
& Schmid GmbH in Brig-Glis bezogen werden.  
 
 

9. Ausserordentliche Ereignisse 
 
Bei ausserordentlichen Ereignissen wie etwa 
Naturkatastrophen, Hochwasser, Feuer oder bei Ausfall 
der massgeblichen Technik kann die Benutzung des 
Ökohofes eingeschränkt oder eingestellt werden. 
 
 
10. Auflösung des Unternehmens 
 
Bei Auflösung des Unternehmens Schriber & Schmid 
GmbH in Brig-Glis ist die Firma verpflichtet, die Ökohof-
Karten zurückzunehmen und die Depotgebühr sowie 
den eventuell gespeicherten Geldbetrag 
zurückzuzahlen.  
 
 
Gerichtsstand 
Gerichtstand ist Brig-Glis. Brig, den 30. April 2013 
pk
  
 
 

 
 
 
 


